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Am 23. Dezember 2015 erging in einem Fall, in dem Anne Franks Tagebücher im
Mittelpunkt standen, ein Urteil des Bezirksgerichts Amsterdam. Der Fall geht auf
eine Klage des Schweizer Anne-Frank-Fonds gegen die Anne-Frank-Stiftung und
die Königliche Niederländische Akademie der Wissenschaften (KNAW) zurück. In
der Sache ging es um das Ende der Urheberrechte an Anne Franks Tagebuch und
an den von Huygens ING, einer Forschungseinrichtung, die mit der KNAW
zusammenarbeitet, hergestellten Reproduktionen. Der Anne-Frank-Fonds verfügt
über die Urheberrechte an Anne Franks Tagebüchern.

Im Jahr 2008 waren alle Beteiligten davon ausgegangen, dass die Urheberrechte
an den Tagebüchern am 1. Januar 2016 - 70 Jahre nach Anne Franks Tod -
auslaufen. Nach einer weiteren Prüfung der urheberrechtlichen Bedingungen und
der anzuwendenden Übergangsbestimmungen des im Jahr 1995 novellierten
niederländischen Urheberrechts ergab sich, dass sich das Urheberrecht um 20
Jahre verlängert. Hinzu kommt, dass Teile des Werks erst 1986 erstmals
veröffentlicht wurden, was zur Folge hat, dass das Urheberrecht an diesen
Fragmenten 50 Jahre nach dem 1. Januar 1987 endet. Die Parteien einigten sich
schließlich darauf, dass die Werke von Anne Frank auch nach dem 1. Januar 2016
urheberrechtlich geschützt sind.

Gegenstand der Auseinandersetzung waren XML-Dateien, die Huygens ING unter
Verwendung eines Faksimiles von Anne Franks Manuskripten und Tagebüchern,
einschl. Text-Metadaten wie Anmerkungen und Handschriftvariationen, erstellt
hat. Diese Dateien sollten für eine Textanalyse verwendet werden. Die Faksimiles
wurden mit Erlaubnis des Anne-Frank-Fonds hergestellt; nicht aber die XML-
Dateien. In der Hauptsache beriefen sich die Anne-Frank-Stiftung und die KNAW
auf drei Ausnahmen im niederländischen Urheberrechtsgesetz, doch das Gericht
war der Auffassung, dass diese auf die Erstellung dieser Dateien Anwendung
finden.

Dennoch folgte das Gericht dem zweiten Argument der Parteien und stellte fest,
dass im zugrundeliegenden Fall die Freiheit der Wissenschaft Vorrang vor der
Durchsetzung der Urheberrechte hat. Obwohl das Gericht anerkannte, dass der
Gesetzgeber bereits eine solche Abwägung vorgenommen hat, gelangte es zu der
Feststellung, dass Gerichte diese Abwägung zu prüfen haben, wenn die in einem
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Fall vorgebrachten Argumente dies erfordern. Bei dieser Prüfung legte das Gericht
großen Wert auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

So kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Forschungsarbeiten im
Zusammenhang mit den XML-Dateien einem öffentlichen Interesse dienen. Die
Tatsache, dass der Anne-Frank-Fonds eigene Forschungsarbeiten begonnen hat,
hatte dabei keinen Einfluss auf die Entscheidung; die Tatsache, dass die Parteien
sich in Bezug auf den in der Forschung zu verwendenden Ansatz nicht einig
waren, unterstreicht die Notwendigkeit unabhängiger wissenschaftlicher
Forschung. Für das Gericht war es offensichtlich, dass die von Huygens ING
angefertigten Reproduktionen für diese Forschungsarbeiten unabdingbar waren
und ausschließlich für Zwecke dieser Forschungsarbeiten hergestellt wurden.
Darüber hinaus war das Gericht der Auffassung, dass von den beanstandeten
Kopien nur wenig Wirkung ausgehen kann, da nur wenige davon zugänglich
waren und nur eine geringe Anzahl von mit Forschungsarbeiten betrauten
Personen Zugang hatte.

Das Amsterdamer Gericht kam daher zu der Schlussfolgerung, dass die
wissenschaftliche Forschung Vorrang vor der Durchsetzung der Urheberrechte
hat.
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